
 
 

 
 

 

 

 

 

An alle Eltern, Schülerinnen und Schüler 
 
 
 

Besigheim, 01.08.2025 
 
 
Änderung des Entschuldigungsverfahrens ab dem Schuljahr 2025-2026 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Landtag hat einige schulrechtliche Änderungen verabschiedet, darunter auch bei der Schulbe-
suchsverordnung. Das Entschuldigungsverfahren wird nun deutlich vereinfacht: 
 
Ab sofort reicht eine Entschuldigung per Mail oder Telefon am ersten oder spätestens am zweiten 
Fehltag aus. Bitte melden Sie zukünftig Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn telefonisch mit Angabe der vo-
raussichtlichen Dauer der Erkrankung unter der Telefonnummer 07143/80570 krank. Das Sekretariat 
ist ab 7:30 Uhr besetzt. Alternativ können Sie auch eine Mail an das Sekretariat schicken. Setzen Sie 
hierbei bitte unbedingt das Klassenlehrerteam „cc“. Sollte das Kind wider Erwarten länger als ursprüng-
lich angegeben krank sein, so muss dies ebenfalls spätestens am zweiten Tag mitgeteilt werden. 
 
Die Mailadresse des Sekretariats lautet: sekretariat@vw.rsbesigheim.de 
Die Lehrkräfte erreichen Sie wie gewohnt über nachname@rsbesigheim.de  
 
Sollte nach zwei Tagen keine Meldung eingegangen sein, fehlt ihr Kind unentschuldigt. Dies bedeutet 
bei Leistungsmessungen automatisch die Bewertung mit der Note „ungenügend“. 
 
In Einzelfällen ist es weiterhin gestattet, von Ihnen eine schriftliche Entschuldigung nachzufordern. 
Keine Änderung gibt es bei der Beantragung von Unterrichtsbefreiungen im Voraus (z.B. Arzttermine, 
familiäre Anlässe). Für vorab bekannte Termine muss auch weiterhin rechtzeitig ein schriftlicher Antrag 
- entweder formlos oder über das auf der Homepage bereitgestellte Formular – gestellt werden. Bei 
einem oder zwei Tagen Beurlaubung ist die Klassenlehrkraft zuständig. Ab drei Tagen und bei „Ferien-
verlängerungen“ muss der Antrag von der Schulleitung genehmigt werden.  
 
Auch bezüglich einer möglichen Attestpflicht gibt es keine Änderungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Hofer 
Schulleiter  
 


